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Vorwort

Das Hochschulrecht ist – verglichen mit „klassischen“ Gebieten des Verwaltungsrechts –
ein junges Rechtsgebiet, dessen sich der Gesetzgeber erst relativ spät angenommen hat.
Seither ist es in steter Bewegung geblieben. Angesichts seines Regelungsgegenstandes erstaunt
das nicht: Zwar besteht allgemeine Einigkeit über die Bedeutung des Hochschulwesens für
die Zukunftsfähigkeit von Staat und Gesellschaft. Über die konkrete Gestalt aber, die das
Hochschulwesen idealerweise haben sollte, gibt es etliche konkurrierende, zum Teil strikt
gegenläufige Vorstellungen, die sich zwangsläufig in unterschiedlichen gesetzgeberischen
Konzeptionen niederschlagen. Schon aus diesem Grund führen Änderungen von politischen
Mehrheiten häufig zu Änderungen des Hochschulrechts.

Hinzu kommt, dass das Hochschulrecht mittlerweile im Wesentlichen in die alleinige
Regelungskompetenz der Landesgesetzgeber fällt. Das Hochschulrahmengesetz des Bundes
besteht zwar noch fort. Es hat durch die Föderalismusreform 2006 seine verklammernde und
vereinheitlichende Wirkung jedoch weitgehend eingebüßt. Damit stellt sich das Hochschul-
recht aus Sicht der Länder als eines der vergleichsweise wenigen Rechtsgebiete dar, in denen
sie über eine weit reichende Gestaltungsmacht verfügen. Von ihr machen sie intensiven
Gebrauch.

Aus diesem Grund lässt sich „das“ Hochschulrecht allenfalls noch thematisch als einheitli-
che Materie verstehen. Die konkrete inhaltliche Durchdringung muss, soll sie mehr sein als
eine überblicksartige Darstellung, auf das Hochschulrecht eines einzelnen Landes bezogen
sein – ohne dabei den supranationalen Kontext, die bundesrechtlichen Bestimmungen oder
die zumindest für die vergleichende Betrachtung relevanten Regelungen der anderen Bun-
desländer aus den Augen zu verlieren.

Der Beck’sche Online-Kommentar zum Hochschulrecht, der für fünf große Bundesländer
mit besonders vielen Hochschulen vorliegt, will sich dieser Aufgabe annehmen. Für jedes
Land erscheint ein eigener Kommentar, der von einem Team aus Wissenschaftlern und
Praktikern verfasst wird, die mit dem Hochschulrecht intensiv befasst sind. Verklammert
werden die Einzelkommentare formal durch die gemeinsame Konzeption und die gemein-
same technische Plattform. Der inhaltlichen Verklammerung dient ein länderübergreifender
Einleitungsteil, der die Entwicklung und Gegenstände des Hochschulrechts sowie seine bun-
desweit geltenden Rahmenbedingungen überblicksartig darstellt. Hinzu kommt jeweils ein
landesspezifischer Einleitungsteil, der dem Leser das Hochschulrecht des einzelnen Landes
in seiner Entstehung und mit seinen Besonderheiten präsentiert. Insgesamt sind die Einleitun-
gen nicht nur, aber auch darauf ausgelegt, demjenigen einen Einstieg in das Rechtsgebiet
zu ermöglichen, der sich erstmals mit Fragen des Hochschulrechts befasst und eine erste
Orientierung sucht. Im gesamten Kommentar werden die Möglichkeiten, die die Online-
Technik bietet, konsequent genutzt, namentlich durch Verlinkungen zu Parallelregelungen
der anderen Bundesländer. Dem Leser soll so die Fülle der Regelungsmodelle und der zu
ihnen erschienenen Literatur erschlossen werden.

Herausgeber, Autoren und Verlag hoffen, mit diesem Kommentar zur weiteren wissen-
schaftlichen Durchdringung des Hochschulrechts und zur praktischen Befassung mit diesem
Rechtsgebiet beizutragen.

Für Hessen soll dies der Beck’sche Online-Kommentar Hochschulrecht Hessen leisten,
den wir hier erstmals als Druckwerk vorlegen. Im Mittelpunkt der Kommentierung steht
das Hessische Hochschulgesetz (HessHG), sofern weitere Rechtsquellen für die Erläuterung
von Bedeutung waren, sind sie in die Kommentierung eingeflossen. Da das HessHG erst
Ende 2015 in Teilen entscheidend geändert wurde – bspw. mit der Möglichkeit der Promo-
tion auch für die bisherigen Fachhochschulen, die jetzt prioritär als Hochschulen für ange-
wandte Wissenschaften bezeichnet werden, sowie der „tenure track“ genannten Qualifizie-
rungsphase anstelle der bisherigen Juniorprofessur – ist in diesen Bereichen eine Entwicklung
in Praxis und Rechtsprechung selbstredend noch abzuwarten.
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Vorwort

Die Herausgeber und das Autorenteam freuen sich deshalb besonders darauf, das Hoch-
schulrecht in Hessen bei seiner weiteren Entwicklung aktuell zu begleiten. Für Ergänzungs-
und Verbesserungsvorschläge aus dem Kreis der Nutzer sind wir dankbar.

Köln und Groß-Gerau im März 2020 Christian v. Coelln
Monika Thürmer
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